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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §37;

Rechtssatz

Im Falle, dass die Forderungen (eines freiberu5ich Tätigen) in mehreren Vorjahren entstanden sind, kommt es zu einer

Zusammenballung von Einkünften. Dass die Einkünfte der verschiedenen Jahre dabei zueinander in einem bestimmten

Größenverhältnis stehen müssten, kann dem Sinn des Gesetzes nicht entnommen werden (Hinweis E 22.3.2000,

98/13/0168).
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